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Haushaltssatzung 
und 

Haushaltsplan 
 

Gemeinde Hebertshausen 
 

Landkreis Dachau 
 
 
 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
 
 
1.  Einwohnerzahl 
       
 a) nach der letzten Zensus 2017               5.746 
 b) nach der Fortschreibung der Einwohnerzahlen zum  
     31.12.2023 (inklusive Haupt- und Nebenwohnsitze)  6.155 
 
2. Gesamtfläche der Gemeindeflur    2.957 ha 
 
 
3.  Steuersätze (Hebesätze) des Vorjahres 2023 
 
 Grundsteuer 
  
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)  350 v.H. 
 b) für die Grundstücke (B)      350 v.H. 
 
  
 Gewerbesteuer       350 v.H. 
 
 
4. Verkehrsflächen 
 
 Länge der zu unterhaltenden Gemeindestraßen  47,741 km 
 davon ausgebaut       43,305 km 
 
 
 



 
 

 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 
 
 

Seite 3 von 49 
 

 
 
 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
 
 
 
Beschlussfassung Seite 4-5 

Haushaltssatzung Seite 6-7 

Beglaubigungsvermerk, Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde Seite 8 

Vermerk über die Bekanntmachung nach Vorlage Seite 9 

Prüfungsvermerk der Rechnungsprüfungsstelle Seite 9 

Behandlung bzw. Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde Seite 9 

  

Vorbericht Seite 10-39 

  
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
im HH-Plan 2024 Seite 1-4 

  

Verwaltungshaushalt im HH-Plan 2024: Einzelpläne 0 bis 9 Seite 51-166 

Vermögenshaushalt im HH-Plan 2024: Einzelpläne 0 bis 9  Seite 167-224 

  

Anlagen:  
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 
werdenden Ausgaben (Vorbericht) Seite 40 

Verpflichtungsermächtigungen gesamt im HH-Plan 2024 Seite 249-256 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Vorbericht) Seite 41 

Kreditermächtigungen aus Vorjahren (Vorbericht) Seite 42-43 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Vorbericht) Seite 44 

Stellenplan (Vorbericht) Seite 45-46 

Übersicht über Deckungsringe im HH-Plan 2024 Seite 265-272 

Finanzplanung im HH-Plan 2024 Seite 257-264 

Finanzplanung im Vorbericht Seite 48-49 
 

  



 
 

 
 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 
 
 

Seite 4 von 49 
 

Beschlussfassung über die Haushaltssatzung  
 

und den Haushaltsplan 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

(Beglaubigter Auszug aus dem Sitzungsbuch) 
 

Niederschrift über die Sitzung 
 

 
 
Lfd. Nr.                        Hebertshausen, 04.06.2024 
 
 
Gesamtzahl der Gemeinderatsmitglieder (einschließlich 1. Bürgermeister): 21 
 
 
 
Anwesend und stimmberechtigt sind:  Außerdem sind anwesend: 
1. Bürgermeister: Richard Reischl   Renate Heigl 
2. Bürgermeister: Martin Gasteiger  Christopher Reichelt 
3. Bürgermeister: Florian Zigldrum  
  
   
Gemeinderatsmitglieder:   
Johannes Böswirth   
Michael Böswirth   
Stefan Dubitzky   
Elke Fiedel  Entschuldigt: 
Monika Gasteiger   
Stefan Götz   
Marianne Klaffki   
Christian Michal   
Gabriele Michal   
Lukas Pallauf   
Stefan Ruhsam   
Andreas Schaller   
Erich Schneider   
Katherine Staub   
Simone Stifter   
Christian Trinkgeld   
Johann Vötter   
Clemens von Trebra-Lindenau   
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest: 
 
Sämtliche Gemeinderatsmitglieder wurden am 29.05.2024 ordnungsgemäß zur Sitzung 
geladen. Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung gemäß 
Art. 52 GO ortsüblich bekannt gemacht. Die Mehrheit der Mitglieder ist anwesend und 
stimmberechtigt. Der Gemeinderat ist also beschlussfähig (Art. 47 Abs. 2 GO). 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
TOP 4 -  Haushalt 2024, Beratung und Beschlussfassung 
 
1. Beschluss 
 
Der Gemeinderat beschließt mit X gegen X Stimmen die nachstehende Haushalts-
satzung samt ihren Anlagen zu erlassen und den Haushaltsplan mit den darin enthaltenen 
Ansätzen und Abschlussziffern aufzustellen: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
15.111.800,00 Euro und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
3.783.500,00 Euro ab. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 

von 1.066.200,00 Euro vorgesehen.  
§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2024 in 
Höhe von 565.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 4 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt: 
1. Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)   470 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)       470 v. H. 

2. Gewerbesteuer         450 v. H. 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
2. Beschluss:  
Dem Stellenplan wird ebenfalls zugestimmt. 
 
3. Beschluss:  
Dem fortgeschriebenen Finanzplan wird zugestimmt.  
 
       Gemeinde Hebertshausen 
 
       gez. Richard Reischl 
       Erster Bürgermeister 
 
       gez. Renate Heigl 
       Schriftführerin  
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Haushaltssatzung 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hebertshausen 
(Landkreis Dachau) 

 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
 
Auf Grundlage des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festge-
setzt; 
 
er schließt im Verwaltungshaushalt 
 
   in den Einnahmen und Ausgaben mit  15.111.800,00 € 
 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
   in den Einnahmen und Ausgaben mit    3.783.500,00 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 
von 1.066.200,00 € vorgesehen.  
 
 
 

§ 3  
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2024 in 
Höhe von 565,000,00 Euro festgesetzt.  
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§ 4 
 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt fest-
gesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)    470 v. H. 
b) für die Grundstücke (B)        470 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer         450 v. H. 
 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt. 
 
 
 

§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebertshausen, __________    Gemeinde Hebertshausen 
 
         
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
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Beglaubigungsvermerk 
 
Die Übereinstimmung des vorstehenden Auszuges aus dem Sitzungsbuch einschließlich 
der Haushaltssatzung mit der Urschrift wird beglaubigt: 
 
 
 
 
        Hebertshausen, 05.06.2024 
                                                                       Gemeinde Hebertshausen 
 
         
 
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde 
 
Diese Haushaltssatzung samt Anlagen wird vorgelegt 
 
dem Landratsamt Dachau 
 
zur rechtsaufsichtlichen Würdigung bzw. Genehmigung (§§ 2, 3 und 5 der Haushaltssat-
zung), soweit veranlasst. 
 
 
 
 
        Hebertshausen, 05.06.2024 
        Gemeinde Hebertshausen 
 
 
 
 
        Richard Reischl 
        Erster Bürgermeister 
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Vermerk über die amtliche Bekanntmachung 
 
der Haushaltssatzung und öffentliche Auflage des Haushaltsplanes nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde (Art. 26 Abs. 2 und 65 Abs. 3 GO in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung) 
 
 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurden am 
________ in der Gemeindeverwaltung Hebertshausen, Am Weinberg 1, 85241 Heberts-
hausen, Zimmer 0.2 zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden bereitgelegt. 
 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen Gemeindetafeln hingewiesen. 
 
Die Anschläge wurden am _______2024 angeheftet und am _______2024 wieder ent-
fernt. 
 
Damit ist die Haushaltssatzung rechtswirksam. 
 
 

Hebertshausen, ___.___.2024 
Gemeinde Hebertshausen  

    
 
 
 
        Richard Reischl 

       Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
Vorlage von beglaubigten Abschriften an die Rechtsaufsichtsbehörde 
 
Zwei mit Bekanntmachungsvermerk versehene Abschriften der Haushaltssatzung (ohne 
Haushaltsplan) für das Haushaltsjahr 2024 wurden gemäß § 3 Satz 2 BekV am 
_________ dem Landratsamt Dachau vorgelegt. 
 
Eine beglaubigte Abschrift ist für die Staatliche Rechnungsprüfungsstelle des Landrats-
amtes bestimmt. 
 
 

Hebertshausen, ___.___.2024 
      Gemeinde Hebertshausen 

 
 
 
        Richard Reischl 

Erster Bürgermeister 
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I. Vorbericht 
(§ 3 KommHV) 

 
 
 
I. Rückblick 2023:  
 
Im Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 konnten nachstehende Projekte realisiert 
werden:  
 
 
 
Containerkindergarten Ampermoching 
 
 
Um das Kindergartenangebot im 
Gemeindegebiet weiter zu sichern, wurde 
eine zusätzlichen Gruppe benötigt. Hierfür 
wurde in Ampermoching ein 
Containerkindergarten für vorerst 2 Jahre 
angemietet. Das hierfür benötigte 
Grundstück wurde für den gleichen 
Zeitraum gepachtet. Die Mietkosten für den 
auf dem Grundstück aufgestellten Container 
belaufen sich für die Dauer der Nutzung, 
incl. Aufbau und Innenausstattung, auf 140 
T€. Die Pacht beläuft sich auf 11 T€ jährlich. 
Die Gemeinde hat die mögliche Förderung 
in Höhe von 5 T€ bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Seit September sind in 
der neu gegründeten Füchse-Gruppe 24 Kindergartenkinder untergebracht. 
 
 

Erwerb Kreuzungshaus Dachauer-/Haimhauser Straße Ampermoching 

 

Die Kreuzung mit der versetzten Einmündung der 
Bamergasse mitten in Ampermoching, ist als 
Gefahrenstelle bekannt. Vor allem im Berufsverkehr, 
sind Schulkinder die an dieser Stelle die Fahrbahn 
überqueren müssen, um zum Schulbus zu gelangen, 
stark gefährdet. 

Die Gemeinde hat das Grundstück an dieser 
Kreuzung für 1.150 T€ erworben. 

2025 wird die Kreuzung, nachdem nun die 
erforderlichen Genehmigungen des Freistaates und des Landkreises vorliegen, da sich 
hier Staats- und Kreisstraße kreuzen, für mehr Verkehrssicherheit umgestaltet.  

Des weiteren plant die Gemeinde  einen Neubau in Form von Mietwohnungen auf diesem 
Grundstück. 
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Wichtelwagen für den Waldkindergarten 
 
 

Der Waldkindergarten Hebertshausen hat zur 
Schaffung neuer Kindergartenplätze einen 
Wichtelwagen erhalten. Die 
Anschaffungskosten betrugen 
103 T€. 
Ein Zuschuss wurde bei der Regierung von 
Oberbayern in Höhe von 54 T€ beantragt. 
 

 

 

Anschaffung eines Informationsanhängers für das Baugebiet alte Holzschleiferei 
 
Im Oktober wurde ein Promotion 
Anhänger der Firma Wörmann für 31 
T€ angeschafft. 
Nach dem Innenausbau für ca. 60 T€, 
wird das H-Mobil als mobiler Infostand 
eingesetzt um das Baugebiet neue 
Holzschleiferei zu bewerben. 

 

 
 
 

 
Geburtenbäume 

 
Auf dem Grundstück des JUZ wurden 100 
Geburtenbäume für ca. 4 T€ gepflanzt. Die 
verschiedenen Obstbäume werden durch ein 
Schild am Baum für ein in der Gemeinde 
geborenes Kind gekennzeichnet.  
Wenn in einigen Jahren die Bäume Früchte 
tragen, dürfen diese von der Öffentlichkeit 
geerntet werden. 
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II. Übersicht zum Haushaltsjahr 2024: 
 
 
Das Haushaltsvolumen stellt sich im Jahr 2024 folgendermaßen dar: 
 
 

Ansätze 2024 2023 2022 

Verwaltungshaushalt 15.111.800,00 € 13.889.600,00 € 13.225.500,00 € 

Vermögenshaushalt 3.783.500,00 € 9.973.700,00 € 8.515.900,00 € 

Gesamthaushalt 18.895.300,00€ 23.863.300,00 € 21.741.400,00 € 

 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2004 ist folgende Entwicklung des Haushaltsvolumens festzustel-
len: 
 

 
 

 
 
Die nachfolgende Abbildung zeigt die monetäre Veränderung der Haushalte gegenüber 
den jeweiligen Vorjahren: 
 

 in 2024 zu 2023 in 2023 zu 2022 

Verwaltungshaushalt + 1.222.200,00 € + 8,80 % + 664.100,00 € + 5,02 % 

Vermögenshaushalt - 6.190.200,00 € - 62,07 % + 1.457.700,00 € + 17,12 % 

Gesamthaushalt - 4.968.000,00 € - 20,82 % + 1.929.500,00 € + 9,76 % 
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III. Entwicklung der Einwohnerzahlen: 
 
 
a) allgemeine Entwicklung: 
 

 
 
Die Abbildung beinhaltet die Entwicklung der Einwohner der letzten 20 Jahre jeweils zum 
Stichtag 01.01. des Jahres. Die Zahl der Einwohner ist zum Vorjahr auf 6.155 gestiegen; 
dies entspricht einem Zuzug von 66 Personen. Dieser Wert beinhaltet alle Einwohner mit 
Haupt- und Nebenwohnsitz sowie aktuell rund 79 Asylbewerber.  
 
 
b) Anzahl der Geburten und Sterbefälle pro Jahr: 
 

 
 
In 2023 wurden insgesamt 40 Kinder geboren und es sind 40 Personen verstorben.  
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IV. Ansätze des Verwaltungshaushaltes: 
 
 
 
 

Der Verwaltungshaushalt 2024 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe  
von 15.111.800 Euro auf. 

 
 
 
 
1. Verwaltungshaushalt nach Einzelplänen: 
 

  Einzelplan  
Einnahmen 

2024 
Ausgaben 

2024 
Einnahmen 

2023 
Ausgaben 

2023 
0 Allgemeine Verwaltung 34.500,00 € 1.657.100,00 € 39.200,00 € 1.443.600,00 € 

1 
Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung 52.500,00 € 454.100,00 € 52.100,00 € 433.700,00 € 

2 Schulen 0,00 € 752.800,00 € 0,00 € 711.000,00 € 

3 
Wissenschaft, Forschung, 
Kulturpflege 4.300,00 € 117.200,00 € 1.800,00 € 126.600,00 € 

4 Soziale Sicherung 2.189.300,00 € 3.943.100,00 € 1.991.100,00 € 3.545.500,00 € 
5 Gesundheit, Sport, Erholung 25.000,00 € 16.000,00 € 17.000,00 € 19.500,00 € 

6 
Bau- und Wohnungswesen, 
Verkehr 99.500,00 € 1.310.000,00 € 123.700,00 € 1.382.900,00 € 

7 
Öffentl. Einrichtungen, Wirt-
schaftsförderung 1.146.600,00 € 1.330.200,00 € 995.200,00 € 1.192.900,00 € 

8 
Wirtschaftl. Unternehmen, 
Grundvermögen 752.500,00 € 553.200,00 € 743.000,00 € 542.900,00 € 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 10.807.600,00 € 4.977.800,00 € 9.926.500,00 € 4.491.000,00 € 
    15.111.800,00 € 15.111.800,00 € 13.889.600,00 € 13.889.600,00 € 

 
 
 
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten: 
 
 
Die nachfolgenden Ausführungen ermöglichen einen Einblick in die Aufgabenbereiche der 
Gemeinde und eine kurzgefasste Darstellung des Haushaltsquerschnitts: 
 
In 2024 ist mit nachfolgenden Einnahmen zu rechnen:  
 

Woher kommt das Geld? Ansatz 2024 in% Ansatz 2023 in% Ergebnis 2022 
Steuern, allgemeine Zuweisungen 10.554.600,00 € + 9,00 9.683.500,00 € + 6,77 9.610.667,15 € 
Einnahmen aus Verw. und Betrieb  
(u.a. Verwaltungsgebühren, Ver-
mischte Einnahmen, Innere Verr.) 

3.789.000,00 € + 12,77 3.360.000,00 € + 2,62 3.643.100,53 € 

Sonstige Finanzeinnahmen  
(u.a. Säumniszuschläge, Stun-
dungszinsen etc.) 

768.200,00 € - 9,21 846.100,00 € - 4,06 796.456,55 € 
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Zur weiteren Konkretisierung werden im Folgenden relevante Einnahmearten detailliert 
vorgestellt: 
 

Einnahmeart 
 Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Ergebnis 2022 
Grundsteuer A 76.600,00 € 57.500,00 € 57.410,16 € 57.566,90 € 
Grundsteuer B 937.800,00 € 655.000,00 € 661.377,90 € 656.484,41 € 
Gewerbesteuer 2.336.000,00 € 1.859.200,00 € 1.533.772,07 € 1.937.371,14 € 
Gemeindeanteil an der Einkommens-
teuer 5.519.000,00 € 5.150.000,00 € 5.118.046,00 € 5.143.538,00 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 163.000 € 135.000 € 145.352,00 € 146.773,00 € 

Schlüsselzuweisung 801.000,00 € 1.120.000,00 € 1.120.960,00 € 924.960,00 € 

Pauschale Finanzzuweisung 107.800,00 € 106.800,00 € 106.799,16 € 70.799,62 € 

Einkommensteuerersatzleistung 441.000,00 € 405.000,00 € 389.378,00 € 414.015,00 € 

Anteil an der Grunderwerbsteuer 75.000,00 € 100.000,00 € 123.551,01 € 145.340,41 € 

Konzessionsabgabe 152.000,00 € 140.000,00 € 152.059,15 € 108.129,29 € 

Einnahmen aus Vermietung/Pacht 68.000,00 € 69.000,00 € 63.725,87 € 74.382,37 € 

Straßenunterhaltszuschuss 82.500,00 € 82.500,00 € 82.600,00 € 82.600,00 € 

 
 
 

2.1 Grund- und Gewerbesteuer  
 
Die Realsteuerhebesätze wurden zuletzt mit der Haushaltsatzung des Haushalts 2021 
angepasst. Um auch in den nächsten Jahren den wachsenden Aufgaben der Gemeinde 
Hebertshausen entgegenschreiten zu können sollten 2024 die Hebesetzte neu 
festgesetzt werden.  
 

 
Realsteuern  
(Alle Angaben v.H.) 

Hebesatz  
bis 2015 

Hebesatz  
ab 2016  

Hebesatz 
ab 2021 

Hebesatz 
ab 2024 

Grundsteuer A 280 310 350 470 
Grundsteuer B 310 340 350 470 
Gewerbesteuer 300 330 350 450 
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2.1.1 Grundsteuer A und B 
 
Die Einnahmen bei der Grundsteuer A (HHSt.0.9000.0001) für landwirtschaftliche 
Grundstücke werden im Haushaltsplan in Höhe von 76,6 T€ veranschlagt. Bei der 
Grundsteuer B (HHSt.0.9000.0010) liegt der Ansatz bei 937,8 T€. Um künftig eine 
Deckung des Verwaltungshaushaltes erzielen zu können wird eine Anpassung der 
Hebesätze 2025 unabdingbar. 
 
Die Entwicklung obiger Einnahmearten seit dem Jahr 2004 ist den nachfolgenden Abbil-
dungen zu entnehmen: 
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2.1.2 Gewerbesteuer  
 
Der Hebesatz der Gemeinde Hebertshausen für die Gewerbesteuer wurde im Haushalts-
jahr 2024 auf 450 von Hundert erhöht. Deshalb rechnet die Verwaltung im Haushaltsjahr 
2024 mit einer Gewerbesteuer von 2.336 T€. 
 
Eine grafische Darstellung der Einnahmen aus Gewerbesteuer seit dem Haushaltsjahr 
2004 ist nachfolgend ersichtlich: 
 

 
 
 
2.2 Umlagekraft 
 
Die Umlagekraft für das Jahr 2024 beträgt 8.192 Mio € (2023: 7.174 Mio. €) gemäß Mit-
teilung des Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Die Steuerkraft 
liegt somit je Einwohner bei 1.246,22 €. 
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2.3 Schlüsselzuweisung 
 
Die Schlüsselzuweisung (HHSt.0.9000.0410) ist die größte Position im kommunalen 
Finanzausgleich. Die Gemeinde Hebertshausen erhält vom Freistaat Bayern im neuen 
Haushaltsjahr eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 801 T€ (2023: 1.120 T€). Diese kann 
frei zur Erfüllung ihrer Aufgaben verwendet werden.  
 
 
2.4 Finanzzuweisung (Art. 7 FAG) 
 
Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und Staatsaufgaben erhält die Ge-
meinde 17,51 € je Einwohner (im Vorjahr 17,90 €). Dies entspricht einer Gesamtzuwei-
sung (HHSt. 0.9000.0610) von 107,8 T€ im Haushaltsjahr 2024.  
 
 
 
2.5 Einkommensteuerbeteiligung 
 
Analog zur Schlüsselzuweisung geht die Gemeindeverwaltung davon aus, dass für das 
neue Haushaltsjahr 2024 eine steigende Einkommensteuerbeteiligung zu erwarten ist. Es 
wird mit Einnahmen in Höhe von 5,51 Mio. € (Vorjahr 5,15 Mio. €) gerechnet.  
 
Die Grundlage hierfür bildeten bei der Haushaltsaufstellung die voraussichtlichen Beteili-
gungsbeträge des Bayerischen Landesamt für Statistik. 
 
Die Grafik, welche die Entwicklung der Einkommensteuerbeteiligung seit 2004 visuell dar-
stellt, ist nachfolgend ersichtlich:  
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3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten: 
 
Wie bereits bei den Einnahmen begonnen, wird an dieser Stelle ein kurzgehaltener Über-
blick über die grundlegenden Ausgabearten der Gemeinde und deren Entwicklung gegen-
über dem Vorjahreszeitraum vorgenommen: 
 

Wohin geht das Geld? Ansatz 2024 in% Ansatz 2023 in% Ergebnis 2022 
Personalausgaben Gr. 4 4.136.100,00 € + 7,46 3.849.000,00 € + 6,35 3.466.140,24 € 
sächlicher Verwaltungsaufwand 
Gr. 5 1.346.000,00 € + 34,91 997.700,00 € - 1,70 893.494,25 € 

sächlicher Verwaltungsaufwand 
Gr. 6 1.973.300,00 € - 2,48 2.023.400,00 € + 13,15 1.864.673,51 € 

Zuweisungen und Zuschüsse 
Gr. 7 (Zuschüsse, Zuweisungen 
wie z.B. Schule, BayKiBiG) 

2.606.100,00 € + 3,54 2.517.000,00 € + 2,60 2.389.076,99 € 

Sonstige Finanzausgaben  
(u.a. Umlagen) Gr. 8  5.050.300,00 € + 12,17 4.502.500,00 € + 3,51 5.436.849,24 € 

 
 
Bei näherer Betrachtung dieser Tabelle wird deutlich, dass es sich bei dem größten Teil 
der Ausgaben um sog. „Sonstige Finanzausgaben“ wie z.B. Umlagen an den Kreis oder 
an das Finanzamt handelt. Der zweite größere Posten sind die Personalausgaben, die im 
laufenden Haushaltsjahr bei rund 4,1 Mio. € liegen werden. Die Zuweisungen und Zu-
schüsse stellen mit rund 2,6 Mio. € den drittgrößten Aufwandsposten dar. Hierunter fallen 
z.B. die BayKiBiG Zuschüsse an die nicht gemeindlichen Kindertagesstätten.  
 
 
Bevor die einzelnen Ausgabearten weiterführend und detailliert beleuchtet werden, sind 
selektiv die ausgewählten Ausgabegruppen näher zu untersuchen. Die einzelnen Ausga-
bearten werden in der folgenden Tabelle zusammenfassend dargestellt:  
 

Bezeichnung Ansatz 2024 in% Ansatz 2023 in% Ergebnis 2022 
Kreisumlage 4.132.000,00 € + 16,36 3.551.000,00 € +/- 0 3.551.116,14 € 
Gewerbesteuerumlage 184.000,00 € - 18,22 225.000,00 € + 1,26 222.198,00 € 
Aus- und Fortbildung 70.000,00 € + 100 35.000,00 €  + 4,24 33.576,50 € 
Zuweisung Zweckverband 
Grund- und Mittelschule 696.900,00 € + 5,62 659.800,00 € +/- 0 659.775,70 € 

Jugendarbeit, Soziales 3.943.100,00 € + 11,21 3.545.500,00 € + 8,64 3.263.422,91 € 
Zuweisungen/Zuschüsse 
(insbes. BayKiBiG) 1.750.400,00 € + 7,74 1.624.700,00 € - 3,69 1.686.979,47 € 

 
Der größte Kostenansatz in 2024 ist die Kreisumlage. Darauf folgen die Ausgaben für die 
Kinder und Jugendlichen, die ebenfalls leicht angestiegen sind. 
 
Die Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich des BayKiBiG sind im Vergleich zum Vorjahr 
minimal gesunken und scheinen stabil zu bleiben. Die Förderung erhält die Gemeinde als 
Einnahmen und leitet diese in rund doppelter Höhe an die Kitas weiter.  
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3.1 Gewerbesteuerumlage 
 
Die Gewerbesteuerumlage HHSt.0.9000.8100 für das Haushaltsjahr 2024 wird auf 184T€ 
angesetzt. Der aktuelle Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das 
Jahr 2024 liegt bei 35 Prozentpunkte (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz). 
Die Gemeinde muss gemäß dem Gemeinderefinanzierungsgesetzt von der 
eingenommenen Gewerbesteuer einen Anteil an den Staat abführen.  
 
 
3.2 Kreisumlage 
 
Für das aktuelle Haushaltsjahr beträgt die Kreisumlage 4.123 Mio. € (2023: 3.551 Mio. €). 
Der Kreisumlagesatz belief sich 2023 auf 49,50 % und ist 2024 auf 50,43 % gestiegen. 
Die Kreisumlage für das Jahr 2024 ist aufgrund der höheren Bemessungsgrundlage um 
ca. 16% gestiegen. Dadurch werden die Mehrbelastungen/Einnahmenausfälle des 
Landkreises gedeckt.  
In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 erwarten wir ebenfalls wieder eine steigende 
Umlageleistung der Gemeinde Hebertshausen, da die Berechnungsgrundlagenjahre 
2024 und 2025 wieder finanzstärker erwartet werden, sowie aufgrund der vorgesehenen 
Hebesatzerhöhung. 
 
 
3.3 Umlagen an den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen 
 
Im Haushalt 2024 beträgt die Verwaltungsumlage HHSt.0.2150.7130 für den 
Zweckverband der Grund-und Mittelschule Hebertshausen zur Deckung der laufenden 
Kosten 696,8 T€ (2023: 659,8 T€) und die Umlage für Investitionen (HHSt.1.2150.9830) 
beträgt 398,4 T€ (2023: 65,2 T€). 
 
 
3.4 Personalausgaben 
 
Mit Stand zum 01.01.2024 waren in der Gemeinde 71 Mitarbeiter (Voll- und Teilzeit; inkl. 
geringfügig Beschäftigte) tätig (31 Verwaltung, 8 Bauhof, 32 Kitas):  
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Von 2017 auf 2018 ist die Mitarbeiteranzahl von 71 auf 57 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gesunken. Grund für diese Entwicklung war der Betriebsübergang des Schulhortes und 
der Mittagsbetreuungseinrichtung an den neuen Träger (BRK) mit Wirkung zum 
01.01.2018. Von diesem Trägerwechsel waren insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter betroffen 
 
Auf der HHSt. 0.0800.5620 werden 2024 und 2025 je 35 TE zur Verfügung gestellt für ein 
Führungskräfteentwicklungsprogramm. 
 
Neu wird ein Klimaschutzmanager eingestellt. Dieser wird im Unterabschnitt 1141 
„Klimaschutz – Öffentliche Sicherheit und Ordnung verbucht. Diese Stelle wird teilweise 
gefördert. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage soll die Stelle vorerst nicht besetzt 
werden.  
 
Es wurde eine betriebliche Krankenzusatzversicherung für die Mitarbeiter abgeschlossen. 
Diese wird auf der HH-Stelle 0.0600.4691 mit 20 T€ verbucht. Dies ist 1% der LOB. 
 
Das Leistungsentgelt sollte im laufenden Kalenderjahr somit 3 % betragen. 
 
Der Umweltbeauftragte verliert durch eine Stundenerhöhung seine geringfügige 
Beschäftigung und wird nun tariflich Beschäftigt.  
 
Im Klärwerk soll eine zusätzliche Person eingestellt werden um den Arbeitsablauf 
sicherzustellen. Diese Position wurde bzgl. der Haushaltslage gestrichen und es wird nur 
eine geringfügig Beschäftigte Person eingestellt. 
 
Unter Berücksichtigung obiger Sachverhalte werden die Personalkosten im Haushalt 
2024 auf 4.130 T€ (Vorjahr 3.849 T€) taxiert. Bei den HH-Ansätzen wurde bereits eine 
Erhöhung der Tabellenentgelte um 200 € mit anschließender Tarifsteigerung um 5,5% mit 
eingeplant. Der Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt wird im laufenden 
Jahr bei insgesamt 15,56 % (Vorjahr 27,71 %). 
 
Die Deckungsreserve bei Personalkosten beträgt 30 T€. Unabhängig davon ist der 
Hinweis, dass in den vergangenen Jahren vor allem jüngere Mitarbeiter/innen eingestellt 
wurden, unverändert gültig. Deshalb ist mit Blick auf reguläre Stufenaufstiege auch in 
Zukunft mit weiterhin steigenden Personalkosten zu rechnen.  
 
Als zusammenfassende Darstellung obiger Ausführungen soll die nachfolgende Abbil-
dung dienen. Diese Grafik beinhaltet alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rückblickend 
seit dem Jahr 2004. Gegenstand sind alle Vollzeit- und teilzeitbeschäftigten Beamten und 
Angestellten: 
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3.4.1 Veränderung der Personalkosten  
  
Die nachfolgende Grafik illustriert die Entwicklung der Personalkosten im historischen 
Vergleich.  
 

 
 

 
 
3.4.2 Verteilung der Personalkosten  
 
Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Personalkostenverteilung 2024 2023 2022 

Gemeindeorgane 247.000,00 € 212.700,00 € 345.500,00 € 

Verwaltung, Bücherei 1.606.600,00 € 1.553.000,00 € 1.402.700,00 € 

Brandschutz 28.600,00 € 28.300,00 € 24.100,00 € 

Kinderbetreuung 1.631.800,00 € 1.393.900,00 € 1.292.800,00 € 

Gemeindliche Einrichtungen 590.800,00 € 529.800,00 € 522.900,00 € 

Sonstiges 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 

Deckungsreserve 30.000,00 € 130.000,00 € 30.000,00 € 

Summe 4.136.100,00 € 3.849.000,00 € 3.619.300,00 € 
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3.5 Zinsausgaben 
 

 
 
 
Der deutliche Anstieg der Zinsausgaben im Jahr 2014 resultiert aus der Übernahme der 
Verbindlichkeiten des Kommunalunternehmens und der AWE GmbH. Durch den Ab-
schluss neuer Kreditverträge konnte die Zinslast seit 2015 spürbar reduziert werden. Da-
mit einher geht eine Kräftigung des Verwaltungshaushaltes.  
Der für 2024 vorgesehene Haushaltsansatz beträgt 75,2 T€. Der deutliche Anstieg liegt 
an dem in 2023 aufgenommenen Kredit über 2,32 Mio € und der derzeitigen Zinslage. 
Spätestens 2025 werden die Zinsausgaben nach einer neuen Kreditaufnahme massiv 
steigen.  
 
 
3.6 Umlage Standesamt 
 
Zum 01.01.2006 wurde das Standesamt der Gemeinde Hebertshausen aufgelöst und wird 
seitdem durch das Standesamt der Stadt Dachau mit betreut. Im Unterabschnitt Standes-
amt beträgt die Umlage hierfür an die Große Kreisstadt Dachau 48 T€ für das Haushalts-
jahr 2024 (HHSt.0.0501.6721).  
 
 
3.7 Kinder- und Jugendbetreuung 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung (Einzelplan 4) ist in 2024, trotz der Erhöhung 
der Kita-Gebühren erneut mit einer Erhöhung des Defizits zu rechnen. Dieser resultiert 
aus vermehrten Ausgaben durch die steigende Anzahl der Kinder, der erst erfolgenden 
Gebührenerhöhung in der Mitte des HHJ 2022, sowie die steigenden Kosten des 
BayKiBiGs. 
Nach aktuellem Kenntnisstand beträgt der Fehlbetrag 1,75 Mio.€ (2023:1,55 Mio.€). 
 
3.7.1 Vereinsförderung 
 
Im Jahr 2015 wurden erstmals Mittel zur Förderung des Vereinslebens 
(HHSt.0.3401.7180) bereitgestellt. In 2024 sind dafür insgesamt 30 T€ zur Verfügung 
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gestellt worden. Der Ansatz wurde von 40 T€ reduziert da der Sockelbetrag gestrichen 
wurde.  
 
 
3.7.2 Einrichtung der Jugendarbeit 
 
Im Jahr 2012 wurde die Gemeinde Hebertshausen in den Zweckverband „Kooperation 
Jugendarbeit“ als Verbandsmitglied mit aufgenommen. Dies beinhaltet die 
Zweckverbandsumlage für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Für die jährlichen 
Erstattungen an den Zweckverband sind Mittel in Höhe von 78 T€ auf der 
HHSt. 0.4602.6730 veranschlagt worden.  
 
 
3.7.3 KiGa Besuchszahlen der Kinderbetreuungseinrichtungen: 
 
3.7.3.1 Gemeindliche Kindertageseinrichtungen: 
 
 Zum 01.01.2024 besuchen 33 Kinder die Kinderkrippe in Ampermoching (Unterab-

schnitt 4644). Hiervon sind 2 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insge-
samt stehen 44 Betreuungsplätze zur Verfügung. Ab 01.03.2024 sind 41 Plätze belegt.  

 
 Zum 01.01.2024 besuchen den Kindergarten St. Peter in Ampermoching 101 Kinder 

(Unterabschnitt 4640). Hiervon sind 4 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. 
Die reguläre Betriebserlaubnis ist für 80 Kinder. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs 
wurde ein Container aufgestellt und eine befristete Betriebserlaubnis für 105 Kinder 
erteilt.   

 
Die von der Gemeinde Hebertshausen zu betreuenden Kinder sind im Jahr 2018 aufgrund 
des Trägerwechsels in den Bereichen Schulhort und Mittagsbetreuung deutlich von 246 
auf 106 gesunken. Durch die Erweiterung der Kinderkrippe in Ampermoching im Jahr 
2020/2021 wurden die Kapazitäten der Kinderkrippe erweitert. Die Erweiterung des 
Kindergarten St. Peter durch einen Containerkindergarten für 25 Kinder dient als 
Übergangslösung bis zur voraussichtlichen Fertigstellung des Kindergarten St. Kastulus 
in Prittlbach im September 2025. 
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Der größte Ausgabeposten ist die Kinderbetreuung, welche zum Unterabschnitt 4 
„Soziale Sicherung“ zählt. Aus diesem Grund lohnt sich eine detaillierte Untersuchung 
dieses Abschnitts. Einen ersten Eindruck zum Abschnitt ermöglicht die folgende Tabelle: 
 

Haushalts- 
Jahre 

Abgleich 
Soziale Siche-
rung  
(Fehlbetrag) 

Veränderung  
in % 

betreute  
Kinder 

Veränderung  
in % 

2014 789.300,00 € + 22,84 223 + 6,1 
2015 896.100,00 € + 13,53 230 + 3,1 
2016 966.400,00 € + 7,85 246 + 6,9 
2017 1.158.700,00 € + 19,90 233 - 5,3 
2018 1.258.000,00 € + 8,57 103 - 55,79 
2019 1.317.200,00 € + 4,71 98 - 4,85 
2020 1.403.200,00 € + 6,53 98 +/- 0 
2021 1.514.990,00 € + 7,97 106 + 8,16 
2022 1.517.000,00 € + 0,13 118 + 11,32 
2023 1.554.400,00 € + 2,47 124 + 5,1 
2024 1.744.600,00 € + 12,24 134 + 8,06 

 
3.7.3.2 Kindertagesstätten in der Gemeinde Hebertshausen, fremde Träger: 
 

 Das Kinderhaus Weltentdecker in Hebertshausen (Unterabschnitt 4646) besuchen 
zum 01.01.2024 insgesamt 143 Kinder, aufgeteilt in die Kinderkrippe und den Hort. 
Davon sind 5 Kinder nicht aus der Gemeinde Hebertshausen. Insgesamt verfügt das 
Kinderhaus über eine Betriebserlaubnis von 153 Plätzen. Aufgrund eines 
Personalmangels können im Bereich des Hortes keine weiteren Kinder aufgenommen 
werden. Derzeit sind noch ca. 34 Kinder in der Mittagsbetreuung untergebracht.  
 

 Den Kindergarten St. Georg in Hebertshausen (Unterabschnitt 4641) besuchen zum 
01.01.2024 insgesamt 103 Kinder. Davon sind 106 Kinder aus der Gemeinde Heberts-
hausen. Regulär verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 100 Plät-
zen. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs wurde eine Sonderbetriebserlaubnis erteilt. 

 
 Im Waldkindergarten in Hebertshausen (Unterabschnitt 4642) werden zum 01.01.2024 

insgesamt 37 Kinder (davon 15 Kinder aus dem Gemeindegebiet Hebertshausen) be-
treut. Insgesamt verfügt der Kindergarten über eine Betriebserlaubnis von 52 Plätzen. 

 
3.7.3.3 Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde Hebertshausen: 
 
Zum 01.01.2024 wurden 15 Kinder durch Kinderbetreuungseinrichtungen außerhalb des 
Gemeindegebiets betreut (Unterabschnitt 4642). Im laufenden Jahr handelt es sich um 
folgende Einrichtungen mit entsprechenden Kindern: 
Kita`s außerhalb der Gemeinde Hebertshausen 
Minihaus München Freiham 1 
BMW Group Betriebskita 1 
AWO-Kindertagesstätte Regenbogenland 1 
Integrationskindergarten am Himmelreich 1 
Integratives Kinderhaus Little Footprints 2 
Waldorf-Bauernhofkindergarten am Obergrashof 1 
Waldkindergarten Indersdorf Die Eichhörnchenbande 1 
Burgkindergarten Röhrmoos 1 
Kindertagesstätte Haus Benjamin Schönbrunn 2 
Evang. Kinderhaus Großinzemoos 1 
Kinderhaus Villa Kunterbunt 1 
Kinderhort Parksiedlung 2 

 15 
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Für das laufende Jahr wird mit staatlichen Zuschüssen in Höhe von 230 T€ (Vorjahres-
zeitraum 228 T€) gerechnet; die Ausgaben (inklusive dem Eigenanteil der Gemeinde He-
bertshausen) belaufen sich auf 430 T€ (Vorjahreszeitraum 370 T€). Zudem wurden 10 T€ 
aufgrund der Defizitvereinbarung mit dem Waldkindergarten eingestellt 
(HHSt.0.4642.7004).  
 
Wie in jedem Jahr können sich die zu betreuenden Kinder und der damit zu entrichtende 
Fehlbetrag, hervorgerufen durch plötzliche Buchungsänderungen der Eltern, nochmals 
verändern. 
 
3.7.3.4 Tagesmutterbetreuung 
 
Die über die Tagemütter „Sonnenwinkel“ betreuten Kinder werden auf der HHSt. 
0.4645.7008 abgewickelt mit einem Ansatz von 15,5T€. 
 
 
3.8 Straßenunterhalt und Unterhalt der gemeindlichen Brücken 
 
Die Pauschale für den Straßenunterhalt wurde in 2020 auf 120 T€ festgesetzt. Diese Mittel 
werden in der Finanzplanung fortgeführt und sollen insbesondere für die Ausbesserung 
von witterungsbedingten Frostschäden verwendet werden (HHSt.0.6300.5100). 2024 wird 
dieser Ansatz auf 40 T€ reduziert.  
 
Auf der HHSt.  0.6900.5142 werden 15 T€ für die Entschlammung des Rückhaltebeckens 
in Ampermoching bereitgestellt. 
 
Für den Brückenunterhalt werden 2,5 T€, sowie für die Hauptprüfungen aller gemeindli-
chen Brücken 2,5 T€ bereitgestellt. Vgl. dazu Unterabschnitt 6480.  
 
 
3.9 Abwasserentsorgung / Kläranlage 
 
Der Betriebsunterstützungsvertrag der Abwasseranlage mit der SüdWasser GmbH wurde 
2023 angepasst. Ab 2024 werden hierfür 210 T€ p.a. anfallen. Der Schuldendienst ist im 
Einzelplan 9 gebucht. 
Die Klärschlammentsorgung wird voraussichtlich ab Mitte des Jahres über den 
Zweckverband Thermische Klärschlammverwertung Amperland (ZVTKA) stattfinden, Auf 
der HHSt. 0.7000.6361 wird hier ein Ansatz über 10 T€ bereitgestellt.  
 
Für die Sanierung der Pumpstation in Goppershofen werden 35 T€ auf der HHSt 
0.7000.5155 bereitgestellt.  
 
Der Ansatz der Abwassergebühren (HHSt.0.7000.1111) wurde auf 541 T€ reduziert. Dies 
hängt mit den gesunkenen Gebühren aus der Gebührenkalkulation (2020) zusammen. 
Der neue Preis ab dem Haushaltsjahr 2021/22 pro m³ beläuft sich nun auf 2,23 € anstatt 
auf 2,53 €. 
 
Die Gebührenkalkulation Abwasser wird verbucht mit 10 T€ unter 0.7000.6360. Derzeit 
werden die Abwassergebühren neu kalkuliert.  
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3.10 Wasserversorgung 
 
Durch die neue Gebührenkalkulation im Jahr 2020 wurde der Wasserpreis pro m³ für die 
Jahre 2020 - 2024 von 1,43 € auf 1,71 € angehoben. Der aktuelle Ansatz der Wasserver-
brauchsgebühren beträgt 422 T€ (HHSt.0.8153.1171). Diese sorgen für eine bessere 
Kostendeckung des BGA´s. 
 
Die Gebührenkalkulation Wasser wird verbucht mit 6 T€ auf der HHstelle 0.8153.6360. 
Derzeit werden die Wassergebühren neu kalkuliert.  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

€438,60 €278,50 €175,30 €175,50 €169,70 €168,20 
(€610,50)

€487,70 €499,70 

€1.541,50 €1.484,60 
€1.155,70 €1.453,00 €1.794,10 

€844,20 
€418,50 

€1.422,20 1.568,50 €

TATSÄCHLICHE ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT
Ansatz Zuführung

V. Zuführung zum Vermögenshaushalt: 
 

 
 

Nach dem Abgleich der Ansätze des Verwaltungshaushaltes verbleibt eine Zuführung an 
den Vermögenshaushalt in Höhe von 510,6 T€.  
Die Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 KommHV in Höhe der Tilgungsleistung mit ei-
nem Gesamtvolumen von 510,6 T€ wird somit erreicht.  
 
Für das Finanzplanungsjahr 2025 und die weiteren Finanzplanungsjahre wird mit der 
Mindestzuführung geplant.  
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VI. Ansätze des Vermögenshaushaltes: 
 

 
 

Der Vermögenshaushalt sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 
3.633.500 € vor. 

 
 
 

 
Einnahmen 

2024 
Ausgaben 

2024 
Einnahmen 

2023 
Ausgaben 

2023 
Allgemeine Verwaltung 0 € 236.000 € 0 € 100.500 € 
Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 0 € 108.400 € 193.000 € 167.500 € 
Schulen 0 € 408.400 € 0 € 65.200 € 
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 0 € 13.800 € 741.00 € 118.000 € 
Soziale Sicherung 75.900 € 143.500 € 180.000 € 558.000 € 
Gesundheit, Sport, Erholung 11.500 € 62.000 € 0 € 37.000 € 
Bau-und Wohnungswesen, Verkehr 1.633.900 € 632.000 € 2.911.500 € 5.814.500 € 
Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 315.900 € 1.019.100 € 565.300 € 718.700 € 
Wirtschaftl. Unternehmen, Grundvermögen 43.000 € 687.000 € 746.000 € 1.870.600 € 
Allgemeine Finanzwirtschaft 1.703.300 € 473.300 € 4.618.900 € 523.700 € 
  3.783.500 € 3.783.500 € 9.973.700 € 9.973.700 € 

 
 
 
 
 
Zur Finanzierung der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ste-
hen im Wesentlichen folgende Einnahmen (ab 50 T€) zur Verfügung: 
 
 

GA GLZ GRZ  Maßnahme 2024 
1 4642 3610  Förderung Bauwagen WaldKiGa 54.000 € 
1 6201 3401  Verkauf Grundstücke Am Höllberg West II 226.000 € 

1 6300 3592  Radweg Wallpertshofen - Pelleheim - Kostenerstattungen Dachau 
und Zweckverband Oberbachern 850.000 € 

1 6300 3611  Radweg Wallpertshofen - Pelleheim   492.000 € 
1 6300 3618  Förderung Gemeindestraßen (Art. 13h BayFAG) 50.000 € 
1 9000 3614  Finanzwirtschaft - Investionspauschale (Art. 12 FAG) 126.500 € 
1 9121 3776  Darlehensaufnahme  1.066.200 € 
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Folgende Investitionen (ab 50T€) sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen: 
 

GA GLZ GRZ  Maßnahme 2024 
1 0601 9350  Erneuerung EDV Anlage 140.000 € 
1 1300 9350  Einsatzkleidung, Atemschutz 72.400 € 
1 2150 9830  Zweckverband - Investitionsumlage 398.400 € 
1 4647 9400  Kindergarten Prittlbach 100.000 € 
1 6100 9403  Hochbaumaßnahme Neue Holzschleiferei 250.000 € 
1 6151 9550  Aufwertung Ökoflächen 61.000 € 
1 6300 9502  Querungshilfe St 2339 85.000 € 
1 6300 9505  Radweg - Walpertshofer Str. Goppertshofer Str.- Zusatzauftrag 117.000 € 
1 6300 9508  Radweg - Unterweilbach 60.000 € 

1 7000 9400  Kläranlage - Caport, Garage, Belüftung, Flowchief, 
Schneckenpresse 290.000 € 

1 7000 9504  Baugebiet Kreuzackerstr., laufende Maßnahmen 90.000 € 
1 7000 9505  Pumpentausch Kläranlage 60.000 € 
1 7711 9357  Holder, VW Doka, Kleinbulldog 220.000 € 
1 8153 9350  Digitalisierung zur Überwachung des Wassernetz 80.000 € 
1 8153 9502  Erschließung Baugebiet Kreuzackerstraße 150.000 € 
1 8153 9503  Wasserleitung Unterweilbach 209.000 € 
1 8809 9300  Stammeinlage KU Energie 100.000 € 
1 8919 9301  Karlos und Sina Neeße-Stiftung 50.000 € 

 
Auf den nachfolgenden Seiten wird auf alle (relevanten) Etatposten des Vermögenshaus-
haltes eingegangen. Die Maßnahmen und – soweit erforderlich – die dazugehörigen Fi-
nanzwerte der Finanzplanung (ab 2025) sind auf Seite 47/48 ersichtlich. Alle weiteren 
Informationen, insbesondere kleinere Aufgaben und Maßnahmen, sind dem beigefügten 
Haushaltsplan 2024 und der Finanzplanung zu entnehmen. Bei jeder Position erfolgt ein 
Verweis auf die entsprechende Haushaltsstelle (HHSt) des Haushaltsplanes. 
 
 
1. Allgemeine Verwaltung, Feuerwehr und Kulturpflege 
 
 
1.1 Rathaus 

 
Für die Beschaffung kleinerer Gegenstände im Rathaus werden pauschal 2 T€ bereitge-
stellt (HHSt.1.0600.9350) sowie 10 T€ für Tische im Bauamt.   
Weitere 5 T€ um unterjährig notwendige kleinere Erweiterung- bzw. 
Renovierungsmaßnahmen (HHSt.1.0600.9400) umsetzen zu können. 
Diese Pauschale wird um 2 T€ erhöht um den Tresen im Bürgerbüro zu erweitern.  
 
Über die HHST 1.0600.9355 wurden für 45 T€ Notstromaggregate beschafft.  
 
Auf der HHST 1.0600.9359 werden 45 T€ bereitgestellt für die Überprüfung Energie der 
öffentlichen Gebäude im HH Jahr 2025.  
 
 
1.2 EDV-Anlage 
 
Die Hardwareerneuerung in der EDV wird 2024 vollzogen. Hier sollen 22 Bildschirme für 
33 T€, neue Server und Computer für 75 T€ und der Serverschrank für 2,5 T€ umgebaut 
werden. Inkl. der Elektrik und Installation sind hier 140 T€ zu veranschlagen 
(HHSt.1.0601.9350). 
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Weiterhin werden für neue EDV Programme (Software) auf der HHSt.1.0601.9380 pau-
schal 5 T€ zur Verfügung gestellt.  
 
Für die Kassenverwaltung wird eine neue Software für die Forderungsüberwachung 
benötigt. Hier fallen Anschaffungskosten über 20 T€ an (1.0331.9350).  
Für die Kämmerei wird eine Software für 7 T€ für eine schnelle und einfache 
Haushaltsaufstellung benötigt. Dadurch wird auch ein Controlling leicht durchsetzbar 
(1.0301.9350). 
 
 
1.3 Brandschutz 

 
Aufgrund hoher Investitionen in den Vorjahren wurde die Ausstattung der Feuerwehren 
auf den aktuellen technischen Stand gebracht.  
 
Auf der HHSt.1.1300.9350 werden 8T€ als Pauschale für kleinere Anschaffungen zur 
Verfügung gestellt. Für 25 T€ werden Einsatzkleidung und Hitzeschutzkleidung beschafft. 
Auch eine hydraulische Winde 3,3T€, ein Werkzeugkasten 1,8T€, Korbtrage 1 T€, 
Rucksack 1,7 T€, Motorsäge 1,2 T€, Hebekissen 6,3 T€, Schlauchboot 4,7 T€, 
Wärmebildkamera 5,6 T€, Wasserrettungsset 3,4 T€, Atemschutzgeräte 10 T€ werden 
hier verbucht. Insgesamt werden 72,4 T€ benötigt. Hier wird auch die neue Schließanlage 
mit elektronischen Schlössern für 25 T€ (im HHJahr 2025) in der Feuerwehr 
Hebertshausen verbucht. 
 
Das 1995 beschaffte Tanklöschfahrzeug (TLF) der Feuerwehr Hebertshausen ist 
mittlerweile ausstattungstechnisch nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik. Um 
auf eine Ersatzbeschaffung zu verzichten wird es für ca. 25 T€ umgebaut. Auf der 
HHSt.1.1300.9357 wurden hierfür 25 T€ in 2023 bereitgestellt und als HHreste 
übernommen.  
2027 wir ein Fahrzeug mit einer Drehleiter für 1 Mio € beschafft. 
 
Auf der HHSt.1.1300.9359 werden 36 T€ zur Verfügung gestellt. Für 30 T€ muss die IT in 
der Feuerwehr in Hebertshausen instandgesetzt werden.6 T€ werden für die Umrüstung 
der Sirenenanlage bereitgestellt.  
Für 2025 werden für die Beschaffung von 180 Funkmeldern 135 T€ bereitgestellt. Hier 
erhalten wir eine Förderung 2026 über 48 T€ (1.1300.3611).  
 
2021 wurde ein Energiegutachten für die Feuerwehr in Unterweilbach durchgeführt. Hier 
soll z.B. ein Fensteraustausch durchgeführt werden. 2025 werden 25 T€ hierfür auf der 
HHSt.1.3000.9400 bereitgestellt.  
 
 
1.4 Schule 
 
Aufgrund der vielen Reparaturen, sowie des allgemeinen Zustands der Schulturnhalle, 
wird eine Sanierung dieser im Finanzplanungsjahr 2026 mit 1 Mio. € veranschlagt. 
 
Für den Zweckverband der Grund- und Mittelschule Hebertshausen werden die erforder-
lichen investiven Mittel auf der HHSt.1.2150.9830 bereitgestellt. Die Investitionsumlage 
beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 398,4 T€.  
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1.5 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
 
Die HHSt.1.3401.9402 wurde für den Bau eines Brotbackhauses zur Verfügung errichtet.  
Bei dem Bau werden einige Bürger der Gemeinde mithelfen. 2024 fallen keine Ausgaben 
hierfür an. Für dieses Projekt erhalten wir keine Fördermittel. 
 
Im Gemeinderat wurde ein kommunales Förderprogramm zur Anlage von Blühstreifen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen entlang gemeindeeigener Straßen beschlossen. 
Hierbei werden neue Lebensräume und Futterflächen zur Steigerung der Artenvielfalt 
geschaffen. 2024 geht die Gemeinde von 3 T € aus. (HHSt.1.3400.9880). Hier wird auch 
der Zuschuss über 7 T€ an die Kirchenstiftung St. Peter verbucht.  
 
Auf der HHstelle 1.4350.9350 werden 10 T€ für einen Containerkauf inkl. Ausstattung 
bereitgestellt. Dieser wird für die Obdachlosenunterbringung benötigt. 
 
 
2. Kindertageseinrichtungen 
 
2.1 Spielplätze 
 
Für die Renovierung bzw. Erneuerung der Spielplätze werden im aktuellen Haushaltsjahr 
Mittel in Höhe von 5 T€ als Pauschale zur Verfügung gestellt (HHSt.1.4601.9400).  
 
2025 wird der Spielplatz in Prittlbach errichtet bzw. modernisiert (die Kosten hierfür sind 
im Erschließungsvertrag mit Wipfler Plan beinhaltet) und 2026 soll der Spielplatz 
Akazienring für 50 T€ (Baugebiet am Hofanger) errichtet werden.  
 
 
2.2. Jugendarbeit 
 
In der Nähe des Jugendzentrums in Hebertshausen wurden 2 Beachvolleyballplätze 
errichtet. Die Gesamtkosten betrugen 66 T€ (HHSt 1.4601.9350). Die Vereine beteiligen 
sich mit 30 T€ daran (HHSt.1.4601.3670) und mit einem Geldeingang wird noch in 2025 
gerechnet.  
 
Das Jugendzentrum wurde bereits fertiggestellt und eröffnet. Es hat bereits ein Workshop 
über die Planung der Außenanlagen mit Halfpipe und Co. stattgefunden. Für kleinere 
Anschaffungen im Außenbereich werden 2025 10 T€ (HHSt.1.4602.9401) eingestellt. 
2024 wird der Boden für 5 TE erneuert.  
 
 
2.3 Kindertageseinrichtungen 
 
Im Kindergarten St. Peter werden für Zimmerausstattungen pauschal 5 T€ 
(HHSt.1.4640.9351) bereitgestellt. 
 
In der Kinderkrippe St. Peter werden 8 T€ pauschal für kleinere Anschaffungen 
(HHSt.1.4644.9351) bereitgestellt. Hier werden auch die Trennwände für das WC 
verbucht.  
 
Um die benötigten Kinderbetreuungsplätze in den nächsten Jahren sicher zu stellen, soll 
eine neue Kindertagesstätte in Prittlbach (HHSt.1.4647.9400) errichtet werden. Für 
Planungskosten für die Architekten Weber werden im HHJahr 100 T€ bereitgestellt. In 
den kommenden Finanzplanjahren werden für den Bau noch insgesamt Mittel in Höhe 
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von 4,87 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hier wird mit einer Förderung (HHSt.1.4647.3610) 
von 60% - 80% gerechnet. 
 
 
2.4 Förderung des Sports 
 
Insgesamt werden auf der HHSt.1.5500.9880 Mittel mit einem Gesamtvolumen von 15 T€ 
bereitgestellt. Hierbei handelt es sich nur um investive Zuschüsse (Bauzuschüsse, Sach-
zuschüsse) für unsere Sportvereine. Mit Beschluss der Vereinsrichtlinie in der März Sit-
zung 2015 des Gemeinderates haben zahlreiche Vereine und Vereinigungen die Möglich-
keit erhalten, einen Investitionszuschuss zu beantragen. 
Auf dieser HHst werden zusätzlich 25 T€ für die SpVgg Hebertshausen für eine Heizung 
bereitgestellt. 
 
An den Sportplätzen Ampermoching und Hebertshausen wurde die Sanierung der 
Flutlichtanlagen durchgeführt. Die Maßnahmen führen die Vereine aufgrund der besseren 
Fördermöglichkeiten selbst durch. Die verbleibende Differenz der nicht geförderten 
Kosten, in Höhe von ca. 20 T€, wurde auf der HHSt.1.5600.9400 bereits 2023 verbucht. 
2024 werden weitere 20 T€ bereitgestellt da die Ausgaben gestiegen sind.  
Zusätzlich wünscht der SV Ampermoching eine 2. Flutlichtanlage. Für diese werden im 
HHJahr 2025 weitere 55 T€ bereitgestellt. 
 
 
3. Straßenbaumaßnahmen, Brücken 
 
3.1 städtebauliche Planung, Städtebauförderung (Breitband) 
 
Für die Breitbandversorgung (4. Verfahren) der noch nicht versorgten Anwesen werden 
200 T€ wegen der Wirtschaftlichkeitslücke im Haushalt 2025 zur Verfügung gestellt. Die 
Maßnahme wird auf der HHSt.1.6100.9582 abgebildet. Es wird mit einer Förderung von 
180 T€ im Finanzplanungsjahr 2026 gerechnet (HHSt.1.6100.3612). 
 
Für das Projekt „Neue Holzschleiferei“ wurden Folgeleistungen zur Projektsteuerung der 
Entwicklung für 95 T€ an Drees und Sommer vergeben. Zusätzlich wird die Homepage 
der Holzschleiferei aktualisiert von der Firma nonconform für 4 T€. Beide Positionen 
werden auf der HHSt.1.6100.9403 bereitgestellt. Für dieses Projekt wurden bereits 150 
T€ zusätzlich ausgegeben.  
 
 
3.2 Ökokonto 
 
Für den Erwerb bzw. Ausbau von Ökoflächen in den nächsten Jahren sollen pauschal 
150 T€ p.a. bereitgestellt werden (1.6151.9321). 2024 erfolgt hier kein Ansatz. 
 
Für die Aufwertung von Ökoflächen werden auf der HHstelle 1.6151.9550 61 T€ zur 
Verfügung gestellt. Die Bewertung erfolgt über die Firma Heudrusch.  
 
 
3.3 Verkauf von bebauten/unbebauten Grundstücken 
 
Der seit 2020 geplante Verkauf von 2 Grundstücken aus dem Baugebiet Am Höllberg 
West II über ca. 226 T€ soll im Jahr 2024 erfolgen (HHSt.1.6201.3401). Die Verzögerung 
entstand aufgrund noch ausstehender naturschutzrechtlicher Gutachten.  
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3.4 Wohnungsförderung / Grundstückskäufe 
 
Auf der HHSt.1.6201.9321 wurden 1,25 Mio. € für den Grundstückskauf „Baugebiet Am 
Hofanger“ im Baulandmodell bereits 2022 bereitgestellt und abgewickelt. Die 
Erschließungskosten über 720 T€ wurden 2023 auf der HHSt.1.6201.9322 bereitgestellt. 
Die Abwicklung hier läuft über ein Finanzierungskonto beim Erschließungsträger. Derzeit 
finden Gespräche mit dem Erschließungsträger für Quartiersgaragen statt. Die 720 T€ 
sollen deshalb als Haushaltsreste übernommen werden.   
Der anschließende Verkauf im Einheimischen Modell wird unter der HHSt.1.6201.3402 
dargestellt im Haushaltsjahr 2026 mit ca. 2 Mio. €. 
 
An der alten Holzschleiferei liegende Grundstücke sollen 2024 erworben werden. Hierfür 
wurden 2021 bei HHSt.1.6201.9323 Mittel in Höhe von 980 T€ bereitgestellt. Diese 
werden in das HH-Jahr 2024 übernommen.   
2024 sollen folgende Grundstücke erworben werden: 
Flurgrundstück 828 – 500 T€ (465 T€ zzgl. NK und Gutachterkosten)  
Flurgrundstück 842 - 3.700.000 Mio € 
Flurgrundstück Mühlbachflächen – 85 T€ inkl. NK   
Hier sind 14 Mietwohnungen vorhanden. Die Höhe der zu erhaltenen Miete ist der 
Gemeinde bei HH-Aufstellung nicht bekannt.  
Bei den Grundstückskäufen fallen noch ca. 200 T€ an Nebenkosten an.  
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage soll der Kauf des Flurgrundstück 842 erst 2025 
durchgeführt werden. Neue HH Mittel müssen somit 3,5 Mio € bereitgestellt werden. Diese 
Míttel werden laut dem 1. Bürgermeister erst 2025 benötigt.  
 
Die Flächen des Einheimischenmodell (Realisierungsteil des Wettbewerbes zur Alten 
Holzschleiferei) sollen im Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 für je 5 Mio. € verkauft 
werden (HHSt.1.6201.3403). 
 
 
3.5 Tiefbaumaßnahmen - Gemeindestraßen 
 
Auf der HHSt.1.6300.9502 werden 650T€ für den Umbau mit der Machbarkeitsstudie 
Neubau deiner Querungshilfe über die Staatsstraße 2339 (Freisinger Straße) 2025 
bereitgestellt. 2024 werden 85 T€ benötigt. 565 T€ werden als 
Verpflichtungsermächtigung 2025 bereitgestellt. Dieses Projekt wird vom Ingenieurbüro 
Wipfler Plan begleitet. Die Kosten werden von der Gemeinde vorgestreckt und 2026 wird 
ein Geldeingang vom staatl. Bauamt in Freising (Freistaat Bayern) über ca. 335 T€ 
(HHSt.1.6300.3591) erwartet. Der Eigenanteil der Gemeinde Hebertshausen beträgt ca. 
310 T€. Derzeit wird eine Förderung über 20 T€ für den Umbau der Haltestellen und 
Buswartehäuschen geprüft (HHST1.6300.3600). Dieser Geldeingang wird frühestens 
2026 erwartet.  
 
Der Radweg Pellheim – Walpertshofen wird über die HHSt.1.6300.9506 abgewickelt. Die 
Gesamtkosten betragen 2.607 T€. Im HH-Jahr 2022 wurde bereits 1 Mio. € bereitgestellt 
und als HH-Rest in das Jahr 2023 übernommen. 2023 wurden die restlichen  
1,607 Mio € einbestellt. Es wird mit einer Förderung über 492 T€ (HHSt.1.6300.3611) und 
einer Einnahme von der Stadt Dachau (für den Teil im Dachauer Streckengebiet) und dem 
Zweckverband Oberbachern von 350 T€ gerechnet (HHSt.1.6300.3592). Zusätzlich 
erhalten wir vom Zweckverband Oberbachern die bezahlten Kosten der Wasserleitung 
über 500 T€ zurück. Der Förderbescheid der Regierung wurde auf 492 T€ reduziert.   
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Der dazugehörige bzw. benötigte Grunderwerb wird auf der HHSt.1.6300.9324 
abgebildet.  
Für die Verlängerung des Gehweges nach Prittlbach wurde ein Zusatzauftrag mit 
Schweiger Straßenbau für 117 T€ geschlossen. Dies wird auf der HHSt 1.6300.9505 
verbucht.  
 
 
Der Umbau der Kreuzung in Ampermoching wird über die HHSt.1.6300.9507 abgebildet. 
Den Umbau der Staatstraße und dessen Kosten trägt der Freistaat und der Landkreis 
Dachau. Hier wird eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen und die Gemeinde trägt nur 
die Planungskosten. Die Planungskosten werden vermutlich erst in den Folgejahren 
anfallen und können zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht ermittelt werden.  
 
Für den Radweg von Hebertshausen nach Unterweilbach werden in 2024 60T€ auf der 
HHSt.1.6300.9508 bereitgestellt. Für dieses Projekt erhalten wir keine Förderung.  
 
Für die Kirchstraße und den dazugehörigen Brückenbau in Prittlbach werden auf der 
HHSt.1.6300.9583 Gesamtkosten von 1,2 Mio € benötigt. 800 T€ 2026 und 300 T€ 2027. 
HH-Reste für die Planungskosten sind noch aus dem Vorjahr vorhanden. Derzeit geht die 
Verwaltung von einer Förderung über 660 T€ 2028 aus.  
 
 
3.6 Straßenbeleuchtung  
 
2022 wurde die Straßenbeleuchtung (773 Leuchten) über die HHSt.1.6700.9350 für 55 
T€ gekauft. 
Die Umrüstung auf die LED Beleuchtung kostet ca. 352 T€ und wird auf 
HHSt.1.6700.9359 dargestellt. Laut dem Planungsbüro HPE fallen im Haushaltsjahr 2024 
die Planungskosten über ca. 52 T€ an und die Ausführungskosten über rund 300 T€. 
Diese stehen als Haushaltsreste zur Verfügung.  
Die Förderung von Komm Klima beträgt 177,3 T€ und von ZUG 87,2 T€ und wird auf der 
HHSt.1.6700.3600 im Planungsjahr 2025 verbucht. 
 
 
4. Abwasserentsorgung 
 
15 T€ werden für laufende Maßnahmen auf der HHST 1.7000.9504 bereitgestellt.  
 
Für die Kläranlage und das Abwassernetz wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt. Die 
Kosten hierfür betragen 145 T€ und werden auf der HHSt1.7000.9505 verbucht. Dieses 
Projekt wird vermutlich eingestellt. Die Haushaltsreste werden übernommen und die 
Verwaltung geht derzeit von keiner Förderung (1.7000.3600) aus.  
 
1.7000.9357 für 10 T€ wird ein Anhänger für das Notstromaggregat beschafft.  
 
1.7000.9400 für 40 T€ muss ein Carport für das stationäre Notstromaggregat gebaut 
werden. Und für 20 T€ werden Belüftungsplatten im Reaktor 1 erneuert. Zuzüglich werden 
Garagen versetzt für 10 T€. Zusätzlich müssen die Außenstationen an das 
Prozessleitsystem Flowchief für ca. 60 T€ angebunden werden. Die Anschaffung einer 
stationären Schneckenpresse für 130 T€ inkl. eines Caports für 30 T€ wird hier ebenfalls 
verbucht. 
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Im Klärwerk werden 3 Pumpen ausgetauscht. Der Auftrag wurde an HPE vergeben. Dafür 
fallen Ausgaben über 60 T€ (1.7000.9505) an. Die Verwaltung erwartet eine Förderung 
der ZUG über 17 T€ 2025 auf der HHST 1.7000.3600. 
 
 
5. Hangsicherung Hebertshausen 
 
Im Zuge der Sanierung der Kirche St. Georg durch das Erzbischöfliche Ordinariat wurde 
das Leichenhaus Hebertshausen im Rahmen eines Gesamtkonzepts neugestaltet, sowie 
die Erneuerung der Treppenanlage und die daraus notwendige Sicherung des Hanges 
vorgenommen. Die Projekte sind bereits, bis auf die Hangsicherung abgeschlossen.  
Hierfür wurden bislang insgesamt Mittel in Höhe von 1,43 Mio. € (HHSt.1.7500.9400) seit 
2012 zur Verfügung gestellt.  
Für das Jahr 2024 sind keine zusätzliche Mittel vorgesehen, da noch Haushaltsreste über 
280 T€ vorhanden sind. Diese Mittel reichen für die Hangsicherung aus.  
 
 
6. Friedhöfe  
 
Die umfangreiche Friedhofneugestaltung und Sanierung in Ampermoching und Unterweil-
bach ist abgeschlossen. Auf der HHSt.1.7500.9401 wird nur noch ein pauschaler Ansatz 
in Höhe von 10 T€ bereitgestellt. 2024 werden an jedem Friedhof Handwagenstationen 
errichtet. Die Gesamtkosten von 6 T€ werden in der Pauschale verbucht. 
 
 
7. Bauhof  
 
Auf der HHSt.1.7711.9350 wird die jährliche Pauschale i.H. von 5 T€ für Ausstattungen 
im Bauhof bereitgestellt. Hiervon werden eine Waschmaschine, ein Trockner und eine 
Montiermaschine beschafft. 105 T€ werden hier für ein Salzsilo bereitgestellt zzgl. 20 T€ 
für das Fundament in 2025.  
Auf der HHST 1.7711.9357 werden gesamt 70 T€ bereitgestellt für den Kauf eines Holders 
(Kleintraktor) mit Winterdienstausrüstung inkl. Aufsatzrahmen für 40 T€ und für einen VW 
Doka für 30 T€. Zusätzlich wir hier ein neuer Bulldog für 150 T€ als Ersatzbeschaffung für 
den Hansa verbucht.  
 
 
8. Wasserversorgung  
 
Der Wasserverbrauch in der Gemeinde muss dringend überprüft werden. Hier wird eine 
Digitalisierung des Wassernetzes angestrebt. Dieses Überwachungssystem für 80 T€ hilft 
hohe Wasserverluste zu reduzieren. 2023 wurde das System zur Digitalisierung 
angeschafft und 2024 wird es von der Firma Wurm eingebaut. Die HHReste reichen 
hierfür aus (HHSt.1.8153.9350).   
 
Das Wassernetz soll digital vermessen und in das Programm Riwa eingepflegt. Hierfür 
werden 2024 30 T€ benötigt (HHST 1.8153.9350)  
 
Bei der Sanierung des gemeindlichen Wassernetzes müssen defekte Schieber und 
Hydranten erneuert werden für 50 T€ (HHST 1.8153.9350) 
 
Für 225 T€ wird das Baugebiet Kreuzackerstraße erschlossen. Für den Wasserbereich 
werden 150 T€ auf der HH Stelle 1.8153.9502 bereitgestellt und für Abwasser 75 T€ auf 
1.7000.9504. 
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Für das Projekt Wasserleitung Unterweilbach und Torstraße wurden 2023 auf der 
HHSt.1.8153.9503 die hierfür benötigten 720 T€ bereitgestellt. Für das HH Jahr 2024 sind 
hier noch HH-Reste vorhanden. Hier werden ab dem Finanzplanungsjahr 2025 je 500 T€ 
bereitgestellt um in neue Wasserleitungen zu investieren.  
 
 
9. Forstwirtschaft  
 
Für die Aufforstung der Waldränder (HHSt.1.8551.9401) werden 5T€ zur Verfügung 
gestellt. Zusätzlich werden hier neue Bäume für 5 T€ verbucht.  
 
 
10. Bebauter Grundbesitz  
 
Für 40 T€ wird eine 52 qm große Wohnung in der Bamergasse komplett renoviert (Bad, 
Böden, Elektro etc.). Dies wird auf der HHSt 1.8801.9400 verbucht.  
 
 
11. Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“   
 
Im Jahr 2020 wurde das Kommunalunternehmen „Kowobau Hebertshausen“ mit einer 
Stammeinlage von 100 T€ gegründet. Die Stammeinlage (HHSt.1.8800.9300) wurde 
2022 um 200 T€ und auch 2023 um weitere 200 T€ ergänzt. Die geplanten Maßnahmen, 
ein Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstr. 4 und das Ärztehaus, wurden 2021 an 
das Kommunalunternehmen abgegeben.  
 
Bahnhofstraße 4 
 
Das Projekt Wohnhaus Bahnhofstraße 4 wird über KommWFP gefördert (30 % Zuschuss, 
60% zinsgünstiges Darlehen), jedoch kann die Förderung und der damit verbundene 
zinsgünstigere Kredit nur über die Gemeinde beantragt werden. Die Förderung sowie der 
Kredit werden jeweils von der Gemeinde Hebertshausen aufgenommen und an das 
Kommunalunternehmen weitergeleitet. Dies wird unter der Gliederung 8800 dargestellt.  
 
Ärztehaus und Mehrfamilienhaus 
 
Derzeit erfolgt die Planung eines Ärztehauses in Teilen des derzeitigen Krautgartens. 
Die Planung, sowie der Bau erfolgt komplett über das Kommunalunternehmen „Kowobau 
Hebertshausen“. Der Baubeginn soll voraussichtlich 2025 stattfinden. Das Projekt 
Ärztehaus ist über KommWFP förderbar (zu ca. 1/3) da auch Wohnungen entstehen 
sollen. Hier werden Darlehen über 4.51 Mio Euro benötigt im Jahr 2025. Diese können 
nur über die Gemeinde beantragt werden. Die Zinszahlungen und die Tilgungsleistungen 
werden laufend vom Kommunalunternehmen an die Gemeinde beglichen.  
 
 
12. Kommunalunternehmen „Energie Hebertshausen“ 
 
Es wurde bereits in 2022 ein neues Kommunalunternehmen „Energie“ gegründet. Dies 
wird auf der HHSt.1.8809.9300 dargestellt. Im Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Einlage 
über 100 T€. 2024 werden weitere 100 T€ bereitgestellt und auch 2025 und 2006 werden 
je 100 T€ als Stammeinlage benötigt.  
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13. Stiftungen 
 
Im Gemeinderat wurde im September 2018 beschlossen das eingezahlte Kapital in der 
Stiftung Sport und Familie „In Memoriam Herbert Reischl „bis max. 50 T€ zu verdoppeln 
(HHSt.1.8919.9300). Im aktuellen HH-Jahr werden dafür keine neuen Beträge bereitge-
stellt, da die Haushaltsreste (11,7 T€) aus dem Vorjahr übernommen wurden. 
 
Im September 2023 wurde im Gemeinderat die Gründung der Karlo und Sina Neeße 
Stiftung beschlossen. Das eingezahlte Kapital soll bis max. 50 T€ verdoppelt werden 
(HHST 0.8919.9301). 
 
 
14. Schuldendienst 
 
Die Zinsleistungen werden für das kommende Jahr mit 75.200€ geplant und die 
Tilgungsleitungen mit 473.300 €. Zusätzlich werden hier noch die Tilgungsleistungen des 
Komm WFP Darlehen an das KU Wohnen dazugerechnet.  
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe 
von 916.200€ (HHSt.1.9121.3776) vorgesehen.  
 
Durchschnittlich beträgt die pro Kopf Verschuldung kreisangehöriger Gemeinden zwi-
schen 5.000 und 10.000 Einwohner, laut statistischem Bundesamt 2021 684,01 € pro 
Einwohner. Der Durschnitt lag im Landkreis Dachau im Jahr 2021 bei 1.066,19 € pro 
Einwohner. Bei einem Schuldenstand am 31.12.2023 von 7.272.521,95 € und derzeit 
6.155 Einwohner beträgt die pro Kopf Verschuldung in Hebertshausen 1.181,56 €.  
 
Der Gesamtschuldenstand beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 mit Darlehen des 
KU insgesamt 7.272.500 € und wird auf voraussichtlich 8.188.700 € ansteigen. In der 
Schuldenstatistik werden neben dem Schuldenstand von 1.428.970 € auch Tilgungen von 
37.290,00 € und Zinsen von 40.116,69 € des KU´s enthalten sein.  
 
 
15. Rücklage  
 
Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt derzeit 638,4 T€. Die gesetzliche Min-
destrücklage beträgt 131.500 €. Nach Abschluss der Jahresrechnung 2023 wird nur noch 
die Mindestrücklage vorhanden sein. Grundsätzlich sollte die allgemeine Rücklage in der 
Zukunft wiederaufgebaut werden.  
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VII. Resümee und Ausblick 
 
 
 
Dieses Jahr konnte bei der Haushaltsaufstellung eine Mindestzuführung im Ver-
waltungshaushalt nur durch enorme Kürzungen erreicht werden. Auch in den 
Finanzplanungsjahren ist dies kaum mehr möglich. Nur dadurch konnte auf Zuführungen 
vom Vermögenshaushalt verzichtet werden um die notwendigen Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt zu decken.  
 
Die Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer haben sich 
mittlerweile nach der „Corona Krise“ erholt. Allerdings werden die Gemeindefinanzen im 
Verwaltungshaushalt durch die Erhöhung der Kreisumlage und der erhöhten 
Personalkosten geprägt. Dies resultiert u.a. sowohl durch die Anstellung neuen Personals 
als auch stetig steigende Gehälter. Auch die Kosten- und Preiserhöhungen im Beson-
deren der Betriebsführungsvertrag im Bereich der Abwasserentsorgung und die Defizite 
in den Kinderbetreuungseinrichtungen sind nicht zu vernachlässigen. 
 
Der Verwaltungshaushalt konnte nur durch massiven Einsparungen reduziert werden.  
 
Mit Blick auf den Vermögenshaushalt liegt das Ziel in der Generierung von Einnahmen 
aus dem Verkauf der von der Gemeinde in Vorjahren erworbenen und zu entwickelnden 
Flächen. Da diese Einnahmen erst in den Folgejahren erwartet werden können, ist eine 
Kreditaufnahme über 1.066 T€ unumgänglich.  
Bei der Kreditaufnahme wird darauf geachtet die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungs-
leistung nicht unnötig zu strapazieren und auf kurzfristige Darlehen mit einer geringen 
Tilgungsleistung zu achten.  
 
Um in der Zukunft weiterhin Projekte für die Gemeinde finanzieren zu können, sollte eine 
langfristige Einnahmenerhöhung z.B. in Form der Realisierung eines Gewerbegebietes 
geplant werden.  
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Anlagen  

 
Verpflichtungsermächtigungen 

Übersicht 
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  

werdenden Ausgaben 
 

 
 

Verpflichtungsermächti-
gungen 
im Haushaltsplan des 
Jahres: 1) 

Voraussichtlich fällige 
Ausgaben 2) 3) 

in Euro 
 

 2025 2026 2027 2028 2029 
1 2 3 4 5 6 

2021      

2022      

2023      

2024      565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025      

2026      

2027      

Summe      
Nachrichtlich: 
 
im Finanzplan 
vorgesehene Kreditauf-
nahmen  

4.842.300,00*1   697.600,00   

für Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaß-nahmen 4.842.300,00*1  697.600,00   

 
 
*1 Kredit ohne KU: 291.300,00 € 
 
 
 
Erläuterungen: 
1.   In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächti-

gungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden. 
2.   In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre 

einzusetzen. 
3.   Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch 

nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Obersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kre-
ditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter 
Halbsatz zu übernehmen. 

  

Anlage 1 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 2 
KommHV 
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Anlage 2 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 
KommHV Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 
- in Tsd. € - 

Schuldenübersicht 
 
   

Stand zu 
Beginn des 
Vorjahres 

01.01.2023 

Voraussicht- 
licher Stand 

zu Beginn des 
HH-Jahres 
01.01.2024 

Zugang 
in 2024 

Abgang 
in 2024 

Stand nach 
Ablauf des 
Haushalts-

jahres 
30.12.2024 

1. Schulden aus Krediten 
von/vom 

     

1.1 Bund, LAF, 
ERP-Sondervermögen 

     

1.2 Land      

1.3 Gemeinden und 
Gemeindeverbänden 

     

1.4 Zweckverbänden u. dgl.      

1.5 sonstigen öffentlichen 
Bereich 

     

1.6 Kreditmarkt 
(Bereiche 5 bis 8,  
siehe Nr. 1.1 
AlIgZV KommGrPI) 

6.367 
7.088 *2 

5.844 
7.273 *2 1.066 

473 
510 *2 

6.437 
7.829 *2 

 Summe 1 
 

davon entfallen auf Maß-nah-
men, die überwiegend aus Ent-
gelten Dritter finanziert werden 
(Anlage 4 zu § 5 KommHV – AllZVKomm 
GrPI-Nr. 3.3) 

 
714 

 
606 

 
 

 
108 

 
497 

2. Innere Darlehen 
aus Sonderrücklagen 

     

3. Äußere Kassenkredite      

  6.367 
7.088 *2 

5.844 
6.552 *2 1.066 473 

498 *2 
6.437 

7.829 *2 
       

4 Belastungen aus Rechts- 
geschäften, die Kreditauf- 
nahmen wirtschaftlich 
gleichkommen 

     

4.2.1 Bürgschaften 1.362,8 1.362,8   1.362,8 
 
1 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich dürfen nur in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aufgenommen werden (vgl. § 5 Abs. 
1 Satz 1 KommwEV). Sie sind auf der Grundlage von im Haushaltsplan verankerten Tilgungsplänen ordentlich zu tilgen. Die ordentli-
che Tilgung hat spätestens im zweiten Haushaltsjahr nach Festsetzung des Gesamtbetrags der Kreditaufnahme in der Haushaltssat-
zung zu beginnen und muss spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres 2032 abgeschlossen sein. Die ordentliche Tilgung hat in 
jährlich gleichen Schritten zu erfolgen, vorzeitige außerordentliche Tilgungen sind möglich (vgl. § 5 Abs. 1 Satz 4 bis 6 KommwEV) 
 
2 Gesamtschulden der Gemeinde inkl. der Schulden des KU´s 
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Anlage 3 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 
KommHV 

5) 

5) 

5) 
5) 

Übersicht 
über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren 

Inanspruchnahmen 
- in Tsd. € - 

Kreditermächtigungen aus Vorjahren 
 
 

 

Kredit-
ermächtigung 

lt. HH-
Satzung1)  

Vorjahre  
nicht in 

Anspruch 
genommene, 

gültige       
Krediter-

mächtigungen 
aus 

Vorjahren3)  

aktuelles HHJ Folgejahre  

endgültig 
verfallend 

nach Ablauf 
der 

Gültigkeits-
dauer6) 

 tatsächliche Inanspruchnahme2)  Kredit-
ermächtigung 
insgesamt4) 

geplante 
Inanspruch-

nahme  

geplante Inanspruchnahme 

 2021 2022 2023 2025 2026 2027  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2021  3.235.000 
915.000 8)  

2.320.000 
0 8)   

915.000  
915.000 8) 

 5.850.900 
915.600 8) 

       
915.000 

915.000  
8) 

2022  1.442.000 
1.442.000 8) 

  

1.441.400 
1.441.400 8)   

600 
600 8)        

600 
600 

8) 
2023  4.019.100     4.019.100  4.019.100 

 

   

2024 916.200          916.200 
 

 

2025  4.842.300 
4.551.000 

8)        
 4.842.300 

4.551.000 

 

 

2026         
 

 
  

 

2027  697.600          
  697.600  

Summen:  15.152.200   3.761.400   5.850.900   4.935.300 4.842.300   697.600  
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Nachrichtlich: 
Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten 
 

Nr.  Unterabschnitt  Untergruppe  
Übertrag aus 
Vorjahren auf 
das  aktuelle 

Haushaltsjahr7) 
 1 9121  3776 4.019.100 

Summe: 4.019.100 
 
Erläuterungen: 
1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung 
2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eine Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, 
bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta) 
3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4 
4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus  
Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) 
5) Die in HHJ +1 - +3 eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger  
Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen. 
6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10 
7) Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein. 
8) Darin enthaltene Kredite des KU´s 
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Übersicht 
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

- in 1.000 € - 
Stand der Rücklagen 

 

Art 
Stand zu 

Beginn des 
VJ 

Stand zu 
Beginn des 

HHJ 
Im Haushaltsjahr 2024 

vorgesehene 
Stand zu  

Beginn des          
HHJ  

01.01.2023 01.01.2024 Zuführungen Entnahmen 01.01.2025 
      
 € € € € € 

1 2 3 4 5 6 

1. Allgemeine Rücklage  
    (§ 20 Abs. 2 und 3 KommHV) 638.389,10 150.000,00   150.000,00 
      
2. Sonderrücklagen  
     (§ 20 Abs. 4 KommHV)      

2.1 Abwasserbeseitigung  
(Gebührenschwankungsrücklage)   79.317,76 27.535,08  7.000,00 20.535,08 

2.2 Abwasserbeseitigung  
             (Investitionsrücklage) 335.799,97 697.997,00   697.997,00 

2.3 Wasserversorgung *1 
(Gebührenschwankungsrücklage) 129.743,22  160.684,61  .60.400,00 100.284,61 

Summe 2: 1.183.250,05 1.036.216,69  67.400,00 968.816,69 
 
*1 Die Gebührenschwankungsrücklage Wasser wurde in Absprache mit der Rechnungsprüfung (BKPV) im Jahr 2020 auf Null 
gesetzt. 
 
 
 
Die Rücklagenkonten werden derzeit im Zuge der Neukalkulation mit dem BKPV berichtigt. Der endgültige 
Stand ist bei der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt. Durch die Änderung der Gebühren werden 
zukünftig auch die Entnahmen/ Zuführungen geändert. Der Termin wird im Juni 2024 stattfinden.  
 
Im Jahr 2020 wurden die Gebühren und Beiträge neu kalkuliert. Abwassergebühren wurden gesenkt pro m³ von 2,53 € auf 2,23 €. 
Wassergebühren wurden erhöht von 1.43 € auf 1,71 € pro m³. 
Die hohe Zuführung bei der Abwasserversorgung 2019 entstand aus einer Entnahme für die Kanalsanierung über 330 T€ welche 
nicht zweckgebunden verwendet wurde. Die Angaben für das Jahr 2023 sind eine Prognose zum Stichtag 01.04.2023.  
 
 
Nachrichtlich: 
Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV): 
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Haushaltsjahre nach den Haus-
haltsansätzen: 
 

 In Euro Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre:  
2021 12.334.700,00 € 

13.149.933,33 € 2022 13.225.500,00 € 
2023 13.889.600,00 € 
Summe 39.449.800,00 € 

 
hiervon eins von Hundert: 131.499,33€ (=Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage) 

Anlage 4 
zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 
KommHV 
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STELLENPLAN 

 

2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

1. BEAMTE 
  Zahl der Stellen 2024  

 
 

Zahl der  

   darunter  tatsächlich  

Wahlbeamte und Besoldungs-  mit 
Bei Stellenober-

grenze nicht  

Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

sonstige Beamte gruppe insgesamt Amtszulage berücksichtigt Vorjahr 
2023 

30.06.2023 Erläuterungen 

 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

Wahlbeamte A16 1   1* 1* * seit 01.05.2020 Beam-
ter auf Zeit 

 

       

 

       

Sonstige Beamte B       
A 16       
A 15       
A 14       
A 13 1   1 1 ATZ 

A 12 2   2 1 TZ 14 Std., TZ 25 Std. 

A 11       

A 10       

A 9 1 1  1 1 TZ 28 Std. 

 A 8       

 A 7 1   0 0 VZ 
 

       

Insgesamt  6 1  5 5  

 
 

 
 tatsächlich  

Entgeltgruppe / 
Zahl der  

Stellen im  

Leerstellen        Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

Sondergruppe HH Jahr 2024 HH Jahr 2024 Vorjahr 2023 30.06.2023 Erläuterungen 
      

1 2  3 4 5 
 

 
 

   

14 1  0 0 GFB 

13 0  0 0  

12 1  1 0 1 VZ 

11 4  4 5 2 VZ, 1 TZ, 1 EZ, 1 GfB,  

10 1  1 0 1 TZ 33 Std. 

9c 0  0 1  

9b 2  3 2 2 VZ 

9a 6  3 2 1 TZ 25 Std., 4 VZ, 1 GfB 

8 3  3 4 2 TZ, 2 VZ 

7 8  8 7 5 VZ, 3 TZ 25 Std. 

6 4  4 3 3 VZ; 1 TZ 

5 0  0 0  

Anlage 4 
zu § 6 Abs. 1 bis 5 KommHV 
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3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
4. ELTERNZEIT 
 

   Entgelt- Arbeits- 
Stelle von bis gruppe stunden 

     

Verwaltung 
 

16.12.2023 13.06.2024 EG 11   
 
  

4 1  1 1 1 TZ 28 Std. 

3 0  0 0  

2 6  5 6 2 VZ, 4 TZ 16 Std., 6 Std., 6 Std., 
12 Std. 

1 2  5 2 1 GfB, 1 TZ  Std. 
  

 
   

Insgesamt 39  38 33  

 
 

 
 Zahl der  

 
 

 
 tatsächlich  

Entgeltgruppe / 
Zahl der  

Stellen im  

Leerstellen        Zahl der  
Stellen im 

besetzten 
Stellen am  

Sondergruppe HH Jahr 2024 HH Jahr 2024 Vorjahr 2023 30.06.2023 Erläuterungen 
      

1 2  3 4 5 
 

 
 

   

S 18      
S 17      
S 16 1  1 1  

VZ 

S 15      

S 14      

S 13 1  1 1 TZ 35 Std. 

S 11      

S 10      

S 9 0  0 0  

S 8b      

S 8a 14  12 8 4 VZ, 10 TZ 

S 7      

S 6      

S 5      

S 4      

S 3 10  13 11 4 VZ, 6 TZ  

S 2 2  0 0 2 TZ 
  

 
   

Insgesamt 28 0 27 21  
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II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 
 

1. BEAMTE 
 

Ab- 
Bezeichnung der Ab-

schnitte Wahl- B A A A A A A A A A A A A A A A  
schnitt und Unterabschnitte beamte  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Erläuterungen 
                    

0 0 Gemeindeorgane 1                  
0 2 Hauptverwaltung      1            VZ 
0 3 0 Kämmerei                   
0 3 3  Gemeindekasse 1           1      VZ 
0 3 4 Steuerverwaltung                   
0 3 5 Liegenschaftsverwaltung                   
0 5 0  Standesamt                   
0 6 1 Bauamt       2   1        TZ 14 Std. / TZ 25 Std. / TZ 28 Std. 

 Insgesamt: 1     1 2   1  1       

 
 2. ARBEITNEHMER, SOWEIT NICHT SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
Ab- 
schnitt Entgeltgruppen 15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3 2 1 Erläuterungen 
                    

0 0 Gemeindeorgane                   

0 2 Hauptverwaltung         1 1 1        

0.2.1 Personalverwaltung      1    1         
0 3 0 Kämmerei  1  1     1  0,5        
0 3 3  Gemeindekasse         1  0,5        
0 3 4 Steuerverwaltung         0,6          
0 6 Gesamte Verwaltung         1       0,53   
1 1 0 Öffentliche Ordnung        1 0,4  1 1       
1 1 4 Umwelt     2              
3 5 Bücherei              1     
4 6 Tageseinrichtungen                3,27 2  
6 1 Bau- und Wohnungsw.     2   1 1  0,8        
6 3 Gemeindestraßen           1 2,5    1   
7 0 Abwasserbeseitigung           3        
7 5 Bestattungswesen           0,2 0,5    0,2   
7 7 Bauhof                1   
815 Wasserversorgung          1         
 Insgesamt:  1  1 4 1  2 6 3 8 4  1  6 2  

 
  3. ARBEITNEHMER IM SOZIAL ODER ERZIEHUNGSDIENST 

 
  S S S S S S S S S S S S S S S S S  
 Entgeltgruppen 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8a 7 6 5 4 3 2 Erläuterungen 
 Tariflich Beschäftigte                   
4 6 Tageseinrichtungen   1   1     14     10 2  
 Insgesamt:   1   1     14     10 2  

 
 
III. Übersicht über die Bediensteten in der Ausbildung 

  Vorgesehen für Beschäftigt  
Bezeichnung Art der Vergütung 2024 30. Juni 2023 Erläuterungen 

     

1 2 3 4 5 

     
Anwärter Anwärterbezüge    
     
Auszubildende Ausbildungsvergütung 1  Beginn Ausbildung Sept. 23 
     
Insgesamt  1   
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Finanzplanung für Investitionen 

2025 bis 2027 
 
 

HHSt. Bezeichnung 2025 2026 2027 

1.0600.9350 
Rathaus 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 

1.0600.9359 
Rathaus 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Überprüfung Energie öffentl. Gebäude 

45.000 €   

1.0600.9400 
Rathaus 
Hochbaumaßnahme  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.0601.9350 
EDV-Anlage 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.0601.9380 
EDV-Anlage 
Software  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.1300.9350 
Brandschutz 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Schließanlage, Pauschale  

33.000 € 8.000 € 8.000 € 

1.1300.9357 
Brandschutz 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Drehleiterfahrzeug 

  1.000.000 € 

1.1300.9359 
Brandschutz 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen  
Funkmelder, Sirenen 

135.000 €   

1.1300.9359 Energiesanierung FFW Unterweilbach 25.000 €   

1.2150.9450 Renovierung Schulturnhalle  
1/3 Anteil Gemeinde  1.000.000 €  

1.3400.9880 Blühstreifen auf landwirtschaftlicher Fläche 
Pauschale 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.4601.9400 
Spielplätze 
Hochbaumaßnahmen 
Akazienring, Pauschale 

5.000 € 50.000 € 5.000 € 

1.4602.9401 JUZ 
Außenanlagen 10.000 €   

1.4640.9350 
Kindergarten St. Peter 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

7.000 € 7.000 € 7.000 € 

1.4640.9351 
Kindergarten St. Peter 
Zimmerausstattungen 
Pauschale 

5.500 € 5.500 € 5.500 € 

1.4644.9351 
Kinderkrippe St. Peter 
Zimmerausstattungen 
Pauschale 

8.000 € 8.000 € 8.000 € 

1.4647.9400 Kindergarten Prittlbach 1.870.000 € 3.000.000 €  

1.5500.9880 
Förderung des Sports 
Vereinsförderung (Investitionszuschuss) 
Pauschale 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.5600.9400 Förderung des Sports 
Flutlichtanlage SV Ampermoching  55.000 €   

1.5801.9350 
öffentliche Grünfläche  
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Pauschale 

2.000 € 2.000 € 2.000 € 

1.6100.9582 Breitband 4. Verfahren 200.000 €   
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1.6151.9321 
Ökokonto 
Grundstückserwerbe 
Pauschale 

150.000 € 150.000 € 150.000 € 

1.6201.9323 Grundstücke Alte Holzschleiferei 3.500.000 €   

1.6300.9329 
Straßen 
Grundstückserwerb  
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.6300.9500 
Straßen 
Tiefbaumaßnahmen 
Pauschale 

2.500 € 2.500 € 2.500 € 

1.6300.9502 Querungshilfe St 2339 (Freisinger Str.) 565.000 €   

1.6300.9582 Weiherstraße und Bamergasse  450.000 € 450.000 € 

1.6300.9583 Kirchstraße und Brücke  820.000 € 300.000 € 

1.7000.9350 
Abwasserbeseitigung 
Erwerb bewegliches Anlagevermöge 
Pauschale 

3.000 € 3.000 € 3.000 € 

1.7000.9504 
Abwasserbeseitigung  
Tiefbaumaßnahme  
Pauschale  

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.7001.9535 
Abwasser 
Hausanschlüsse öffentlich 
Pauschale 

18.200 € 18.200 € 18.200 € 

1.7001.9536 
Abwasser 
Hausanschlüsse privat  
Pauschale 

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.7500.9401 
Bestattungswesen  
Friedhofgestaltung  
Pauschale 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 

1.7711.9350 
Bauhof 
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 
Salzsilo, Pauschale 

125.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.8153.9501 
Wasserversorgung 
Hausanschlüsse öffentlich 
Pauschale  

15.000 € 15.000 € 15.000 € 

1.8153.9532 
Wasserversorgung  
Hausanschlüsse privat 
Pauschale 

10.000 € 10.000 € 10.000 € 

1.8551.9401 
Aufforstung (Obstbäume) 
Schutz der Insekten 
Pauschale 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 

1.8809.9300 
Kommunalunternehmen 
Energie Hebertshausen 
Stammeinlage 

100.000 € 100.000 €  

 










































































































































































































































































































































































































































































































































































